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 Veröffentlicht am 11.05.1995

Norm

StGB §99 Abs2 F

Rechtssatz

Das Gesetz verlangt nicht, daß die besonderen Qualen ausschließlich durch die Freiheitsentziehung herbeigeführt

werden, sondern setzt lediglich eine Tatbegehung "auf solche Weise" voraus, daß sie "dem Festgehaltenen besondere

Qualen bereitet" (modaler Tatunwert).
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